


www.ohnemeisterbrief.de              Kundeninformation
















erst am 31.08.2011 hat es ein Gerichtsurteil vom Bundesverwaltungsgericht gegeben, wonach der Meisterbrief zunächst einmal bestehen bleibt.

Az.: BVerwG 8 C 9.10 , BVerwG 8 C 8.10 
Mit einer Abschaffung des Meisterzwangs in Deutschland ist dem nach zunächst einmal nicht zu rechnen.

Was bedeutet ein solches Urteil nun für Handwerker, die sich ohne Meisterbrief selbständig machen wollen !?!

NICHTS !!!

Es bleibt alles beim Alten !

Wer ohne Meisterbrief als Selbständiger auch vollhandwerkliche Tätigkeiten anbieten will, kann dies nach wie vor legal tun.

Es ist aber unbedingt wichtig, ein solches Vorhaben gut zu recherchieren, damit es auch legal bleibt.

Sie sollten unbedingt einmal auf folgende Seite gehen, dort bekommt man für ein paar Euro schon die richtige Software. 

www.ohnemeisterbrief.de
     
Ohne Meisterbrief geht immer noch. Bundesverwaltungsgericht Leipzig.
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